
 
 
GEMEINDE EIKEN 
Gemeindenachrichten vom 8.9.2011 
 
 
Baugesuchsauflage 
 
Vom 12.9.2011 - 12.10.2011 liegen auf der Gemeindekanzlei Eiken folgende Bauvorhaben öf-
fentlich auf: 
 
Bauherrschaft: Schüpfer-Schwarz Roland und Sonja, Hauptstrasse 71, 5074 Eiken 
Projektverfasser: Rolf Hassler Bauplanung, Rütistr. 1, 4332 Stein 
Bauvorhaben: Einfamilienhaus-Umbau, Dachstockausbau mit Lukarnen 
Bauparzelle: 5166, Birkenweg 
 
Bauherrschaft: Balmer-Kohler Patrik u. Vanessa, Bühlstr. 7, 4468 Kienberg 
Projektverfasser: ASS GU AG, Grendelweg, 5074 Eiken 
Bauvorhaben: Carport mit Geräteraum 
Bauparzelle: 5775, Stettenenstrasse 
 
Allfällige Einwendungen gegen diese Bauvorhaben sind innert der Auflagefrist schriftlich und 
begründet an den Gemeinderat Eiken zu richten. 
 
 
Baubewilligung wurde erteilt 
 
Negro Giovanni, Feldblumenweg 20, 5074 Eiken, für ein Gewächshaus auf Parz. 4895, Feld-
blumenweg 20. 
 
 
Gemeindeverwaltung; Kaufmännische Lehrstelle 
 
Hast du Freude am regen Kontakt mit der Bevölkerung und interessieren dich die vielseitigen 
Dienstleistungen und Aufgaben der Gemeinde, dann ist die Lehre auf unserer Gemeindeverwal-
tung (Branche: öffentliche Verwaltung; E- oder M-Profil) genau das Richtige für dich. Bezirks- 
oder guten Sekundarschülerinnen und -schülern bieten wir ab August 2012 eine abwechslungs-
reiche, fundierte Ausbildung in kleinen Kompetenzzentren mit modern eingerichteten Ausbil-
dungsplätzen. Die Bewerbung mit Lebenslauf und Foto, Zeugniskopien und Multicheck Kauf-
mann/Kauffrau ist bis zum 16. September 2011 an die Gemeindekanzlei, 5074 Eiken einzu-
reichen. Bei Fragen geben Gemeindeschreiber Marcel Weiss oder Frau Doris John (Tel. 
062/865 35 00) gerne Auskunft. 
 
Gemeinderat Eiken 
 
 
Finanzkommission; stille Wahl 
 
Für den freien Sitz in der Finanzkommission sind innert der Nachmeldefrist von fünf Tagen bei 
der Gemeindekanzlei Eiken keine weiteren Kandidatinnen und Kandidaten angemeldet worden. 
Der Gemeinderat hat deshalb Jegge Marcel, geb. 1968, von Eiken AG, Eilenzweg 12 als in stil-
ler Wahl erklärt (§ 30a Abs. 2 GPR). Wahlbeschwerden sind innert drei Tagen seit der Entde-
ckung des Beschwerdegrundes, spätestens aber am dritten Tage nach der Veröffentlichung des 
Ergebnisses an das Departement Volkswirtschaft und Inneres des Kantons Aargau, 5001 Aarau 
zu richten (§§ 66 ff GPR). 
 



 
 
Wir danken Herrn Marcel Jegge für seine Bereitschaft, sich in den Dienst der Allgemeinheit zu 
stellen und wünschen ihm bei seiner Tätigkeit als Mitglied der Finanzkommission gute Motivati-
on. 
 
Gemeinderat Eiken/Wahlbüro 
 
 
Sondermüllsammeltag vom Samstag, 10. September 2011 
 
Am Samstag, 10. September 2011 findet beim Werkhof Eiken ein Sondermüllsammeltag statt. 
Zwischen 09.00 und 11.00 Uhr können Medikamente, Farb- und Lösungsmittelreste, Chemika-
lien, Laugen u. Säuren, Reinigungsmittel, Fotochemikalien und Pflanzenschutzmittel aus Eiker 
Haushaltungen kostenlos abgegeben werden. An diesem Sammeltag werden ausschliesslich 
diese Materialien entgegengenommen. Für Auskünfte stehen Ihnen Valentin Rohrer, Leiter 
Werkhof (Natel 079 388 10 08) und Urs Zeugin, Wasserwart (Natel 079 741 66 78) gerne zur 
Verfügung. 
 
Entsorgungskommission Eiken 
 
 
Voranzeige; Sperrgutabfuhr (vignettenpflichtig) 
 
Am Donnerstag, 29. September 2011 findet die nächste vignettenpflichtige Sperrgutabfuhr statt. 
Es wird nur Sperrgut mitgenommen, welches mit der entsprechenden Menge Abfallvignetten 
beklebt ist! Das heisst: Gewicht bis 10 kg = 2 Vignetten, Gewicht bis 25 kg = 3 Vignetten pro 10 
kg weiteres Gewicht jeweils 1 Vignette zusätzlich. Eingesammelt wird Sperrgut mit einer Länge 
über 140 cm bzw. Breite/Dicke von über 60x60 cm oder mehr als 25 kg Gewicht. Auf keinen Fall 
üblicher Hauskehricht, Bau- und Gartenabfälle, Flüssigkeiten aller Art, giftige und explosive Stof-
fe oder Waren für die eine andere Beseitigung gemäss Entsorgungsplan vorgesehen ist. Bei 
Unklarheiten geben Ihnen Gemeinderat Guido Schmidli oder die Gemeindeverwaltung gerne 
Auskunft. Das Abfallreglement kann auf der Gemeindekanzlei bezogen werden. 
 
Gemeinderat und Entsorgungskommission 
 
 
Sauberes Eiken; Strassen- und Bachputzete am Samstag, 24. September (Voranzeige) 
 
Die Natur- und Landschaftsschutzkommission (NLK) organisiert in Absprache mit dem Gemein-
derat am Samstag, 24.9.2011 eine Strassen- und Bachputzete. Zu dieser Aktion laden wir die 
Bevölkerung herzlich zur Mithilfe ein. Erforderlich sind der Wille für ein sauberes Dorf, gute 
Handschuhe, Schuhe und Kleidung. Treffpunkt ist um 08:30 Uhr beim Gemeindehaus. Von dort 
aus werden verschiedene Gruppen die Arbeiten an verschiedenen Orten in Angriff nehmen. Der 
Schluss des Putztages ist für 13:00 Uhr vorgesehen. Gesammelt wird Abfall jeder Art entlang 
von Dorfstrassen und entlang der Sissle von der Sportanlage Netzi bis zur Brücke Ehlenberg-
strasse. Im Anschluss an die Arbeiten wird ein kleiner Imbiss offeriert. Wir danken für die Unter-
stützung im Voraus bestens! 
 
Gemeinderat und NLK Eiken 
 
 
Verkehrssicherheit, Konzeptbericht; Info-Veranstaltung 22. September (Voranzeige) 
 
Gemeinderat, Verkehrskommission und ein Verkehrsingenieur informieren die Bevölkerung am 
Donnerstag, 22.9.2011, 20:00 Uhr im Kult. Saal, über die Beurteilung der lokalen Verkehrsprob-
lematik sowie über mögliche Massnahmen zur Verbesserung bzw. Entschärfung der Situation. 



 
 
Anschliessend ist die Bevölkerung eingeladen, sich in einem Mitwirkungsverfahren mittels Fra-
gebogen bis Ende Oktober 2011 zu den Verkehrsproblemen und Massnahmen zu äussern. Bitte 
reservieren Sie sich den Termin für den Besuch der Info-Veranstaltung. Besten Dank im Voraus. 
 
Gemeinderat und Verkehrskommission 
 
 
BVG Schupfart, Bauarbeiten Baulos 5; Verkehrsbehinderungen Schupferterberg 
 
Die Bodenverbesserungsgenossenschaft (BVG) Schupfart beabsichtigt im September 2011 Be-
lagsarbeiten auf Flurwegen im Gebiet Teufimatt-Steinacher auszuführen. Mit den Bauarbeiten 
wurde die Ernst Frey AG, Ueken, beauftragt. Die örtliche Bauleitung obliegt dem Ingenieurbüro 
Koch + Partner, Laufenburg (Herr G. Gisler, Tel. 062 869 80 71). Die Arbeiten führen zu Ver-
kehrsbehinderungen und bedingen zeitweise auch vorübergehende Strassensperrungen. Diese 
werden nach Möglichkeit mit den direkt betroffenen Bewirtschaftern abgesprochen und rechtzei-
tig mittels Info-Tafeln an den betroffenen Strassenzügen bekannt gegeben. Die Umleitungen 
erfolgen über die angrenzenden Flurwege. Die Signalisationen und Abschrankungen sind wäh-
rend der gesamten Bauzeit strikte einzuhalten. 
 
Wir danken für das nötige Verständnis und versichern, dass die Bauleitung und die Bauunter-
nehmung die Beeinträchtigungen möglichst gering und kurz halten werden. 
 
BVG Schupfart, Ausführungskommission 
 


